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Drucksache-Nr. XII/216 vom 22.08.2024 
 
Vorlage 
des Kreisausschusses des Landkreises Hersfeld-Rotenburg 
Beratung und Beschlussfassung betr. Beitritt zur interkommunalen Genossenschaft K4K 
eG 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Kreistag des Landkreises Hersfeld-Rotenburg beschließt, zur Schaffung von interkommunalen 
und innovativen Digitalisierungslösungen der interkommunalen Genossenschaft K4K eG mit einem 
Genossenschaftsanteil in Höhe von einmalig 500,00 Euro beizutreten. 
 

 
Sachverhalt: 
 

Die K4K Kompetenz für kommunale Innovation und Digitalisierung eG ist ein interkommunales Ko-
operationsunternehmen in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft. Ihre Mitglieder sind 
kommunale Gebietskörperschaften aller Art sowie öffentlich-rechtliche Unternehmen, an denen die 
Gebietskörperschaften beteiligt sind (z.B. Anstalt öffentlichen Rechts).Über den Beitritt zur K4K eG 
steht den Mitgliedern eine umfangreiche, neutrale und gebündelte Expertise auf dem Gebiet kom-
munaler Innovation und Digitalisierung zur Verfügung. Die Mitglieder können individuell und bedarfs-
gerecht die K4K eG beauftragen. Im Zuge von Inhouse-Dienstleistungen und der Inhouse-Vergabe 
ergeben sich für die Mitglieder zahlreiche Vorteile der Ressourceneinsparung.Zur Förderung kom-
munaler Synergien kann das Knowhow der K4K eG aus durchgeführten Projekten von allen Mitglie-
dern kostenfrei genutzt werden. Besonders wichtig ist die Unterstützung der K4K eG bei gemeinsa-
men Projekten der Mitglieder zur Schaffung interkommunaler und innovativer Digitalisierungslösun-
gen, die als Standard von den Mitgliedern einzeln oder gemeinschaftlich eingesetzt werden können. 
 
1. Über die K4K eG: 
Das Ziel der K4K eG ist die Förderung der Mitglieder der kommunalen Familie durch gemeinschaft-
lichen Geschäftsbetrieb. Darunter fallen die Erbringung von Beratungs- und Organisationsdienstleis-
tungen für Mitglieder, die Betreuung der Mitglieder in allen betriebswirtschaftlichen Fragen inkl. Pro-
jektleitung und -steuerung, Aus- und Fortbildung für Mitarbeitende der Mitglieder, die Bereitstellung 
von IT-Support für Mitglieder sowie die interimsmäßige Wahrnehmung von Führungsaufgaben. Da-
mit ist für die vielfältigen Herausforderungen, denen die öffentliche Verwaltung heute gegenüber-
steht, ein umfangreiches Beratungsangebot geschaffen. 
 
Mitglieder der Genossenschaft sind nur Gebietskörperschaften aller Art sowie juristische Personen, 
an denen Gebietskörperschaften mehrheitlich beteiligt sind. Die aktuelle Mitgliederliste wird auf 
Wunsch zugeschickt.  
 
Die eingetragene Genossenschaft wurde am 29. Januar 2016 in Wetzlar gegründet und wird von 
ehrenamtlichen kommunalen Vertretern sowie einer schlanken, kostengünstigen Verwaltung ge-
führt. Die K4K eG leitet und koordiniert die Projektarbeit ihres Expertenteams, das die einzelnen 
Kompetenzfelder für die Beratung der kommunalen Mitglieder abdeckt. 
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2. Beteiligung an der K4K eG: 
Mit dem Erwerb eines Genossenschaftsanteils erlangt Landkreis Hersfeld-Rotenburg die vollum-
fängliche Mitgliedschaft in der Genossenschaft. Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegen-
heiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Die „Angelegenheiten der Genossen-
schaft“ sind in § 30 der Satzung beschrieben und beinhalten z.B. die Änderung der Satzung, Fest-
stellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses oder Deckung des Jahres-
fehlbetrages sowie Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats oder des Beirats.  
 
Die Kosten der Mitgliedschaft (Erwerb eines Geschäftsanteils) belaufen sich auf einmalig 500,00 
Euro. Darüber hinaus kann sich ein Mitglied freiwillig mit weiteren Geschäftsanteilen beteiligen. Un-
terjährige Folge- und Betriebskosten, die sich aus der Beteiligung selbst ergeben könnten (Verwal-
tungskosten o. ä.), werden nicht auf die Mitglieder umgelegt.  
 
3. Inhouse-Beauftragung: 
Die Beauftragung der K4K eG erfolgt individuell durch ihre Genossenschaftsmitglieder auf zivilver-
traglicher Basis im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung.  
 
4. Hauptargumente für eine Beteiligung an der K4K eG: a. Ausschreibungsfreie Beauftra-
gung:  

a. Ausschreibungsfreie Beauftragung 
Die Genossenschaftsmitglieder der K4K eG können die K4K eG ohne die Durchführung eines 
Vergabeverfahrens im Rahmen eines vergaberechtlich privilegierten Inhouse-Geschäfts be-
auftragen. Die Voraussetzungen für eine ausschreibungsfreie Inhouse-Vergabe (vgl. § 108 
GWB) werden erfüllt.  

 
b. Flexible Beauftragung 

Die Genossenschaftsmitglieder können einzeln oder gemeinsam im Rahmen der Inhouse-
Vergabe flexibel und einfach Aufträge an die K4K eG erteilen und diese in Abstimmung mit 
der K4K eG im weiteren Verlauf der Projekte an ihre Bedürfnisse anpassen. Zusätzlich kön-
nen bereits durch andere Mitglieder über die K4K eG umgesetzte Projekte nachgenutzt wer-
den.  

 
c. Spezialisierung auf Dienstleistungen für die öffentliche Hand 

Aufgabe der K4K eG ist die Ausführung von Dienstleistungen ausschließlich für ihre Mitglie-
der des kommunalen Sektors. Die Spezialisierung auf die kommunale Innovation und Digi-
talisierung stellt einen wachsenden Erfahrungsschatz zu öffentlichen Vorhaben sicher. Die 
K4K eG kann damit den besonderen Anforderungen öffentlicher Auftraggeber an die hori-
zontale und vertikale interkommunale Kooperation gerecht werden.  

 
d. Geringer Verwaltungsaufwand 

Der Verwaltungsaufwand, der mit der Beteiligung an der K4K eG verbunden ist, wird für die 
Mitglieder möglichst geringgehalten. Zeitaufwand entsteht lediglich im Zusammenhang mit 
der Teilnahme an der Generalversammlung (vgl. §§ 26 ff. der Satzung) sowie ggf. mit der 
Wahrnehmung sonstiger Genossenschaftsrechte. 

 
Die Mittel für den Erwerb eines Genossenschaftsanteils in Höhe von 500,00 Euro stehen, vor-
behaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2024, im Produkt Arbeit (A3120100) zur Verfü-
gung. 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. 
 
Die Empfehlung des Finanzausschusses wird noch bekannt gegeben. 
 
Die Empfehlung des Hauptausschusses wird noch bekannt gegeben. 
 
 
 
Anlage(n): 
1 K4K - Satzung 
2 K4K - Beitrittserklärung 
3 K4K – Kooperationsvereinbarung 




